
Stadtvertretung      Schwerin, den 11.12.2023 
der Landeshauptstadt Schwerin 
Büro der Stadtvertretung 
 
 

 
 
36. Sitzung der Stadtvertretung am 11.12.2023 
 
 
TOP 02 
 
Bürgerfragestunde 
 
 
F 1 Einreicher: Herr Christian Feldmann 

- Veröffentlichungen der städtischen Beteiligungen 
hier: Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Schwerin 

  
F 2 Einreicher: Herr Christian Feldmann 

- Umsetzung Klimanotstandsbeschluss 
hier: Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH 

 



Bürgerfragestunde F 1 
 
Einreicher: Herr Christian Feldmann 
 
 
Betreff:  Veröffentlichungen der städtischen Beteiligungen 

hier: Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Schwerin 
 
 
 
 
Anfrage: 
 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Ehlers, 
 
laut § 73 Absatz 3 Kommunalverfassung ist der Beteiligungsbericht für städtische Beteiligungen 
grundsätzlich bis 30. September des Folgejahres der Gemeindevertretung vorzulegen. 
Auf der relevanten Internetseite der Stadt war der Beteiligungsbericht 2022, Stand: 30.11.2023, 
noch nicht hinterlegt, siehe https://www.schwerin.de/wirtschaft/eigenbetriebe-
beteiligungen/beteiligungsberichte/ 
  
Ich bitte aus aktuellen Anlass um Beantwortung folgender Fragen: 
  
Wo und wie können Schweriner Bürgerinnen und Bürger in den Beteiligungsbericht der 
Landeshauptstadt Schwerin 2022 Einsicht nehmen. 
  
Bis wann soll die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022 im Internet nach jetzigen 
Stand der Dinge voraussichtlich erfolgen? 
Was ist für die bisher noch nicht erfolgte Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes ursächlich 
bzw. wer zeichnet dafür verantwortlich? 
 
Danke! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Christian Feldmann 



Bürgerfragestunde F 2 
 
Einreicher: Herr Christian Feldmann 
 
 
Betreff:  Umsetzung Klimanotstandsbeschluss 

hier: Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH 

 
 
 
Anfrage: 
 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Ehlers, 
 
ich bitte Sie aus aktuellen Anlass um Beantwortung folgender Fragen: 
  
1. Wie lauten die aktuell die von der Landeshauptstadt Schwerin oder vom Aufsichtsrat der 
Gesellschaft beschlossenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele 
der Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH im Sinne eines 
klimaneutralen Wirtschaftens? 
 
2. Welche Maßnahmen, mit welchen Effekten für den Klimaschutz wurden seit Januar 2020 im 
Nachgang zum Klimanotstandsbeschluss der Stadtvertretung seitens der  
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH bisher realisiert? Wie 
sieht hierzu die bisherige Bilanz aus? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Christian Feldmann 
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